
Herzlich Willkommen 
zum Informationsanlass
„Zukunft Maschwanden“

17. April 2024



Begrüssung

• Eröffnung durch den Gemeindepräsidenten, Ernst Humbel

• Ziele, Programm und Ablauf

• Kurze Orientierung über die Ausgangslage und den aktuellen 
Stand der Dinge



Wir begrüssen folgende Gäste heute 
Abend…



Ziele

• Die Bevölkerung ist aus erster Hand über den aktuellen Stand 
und die anstehenden Herausforderungen der Gemeinde 
informiert.

• Die Behörden legen ihre Einschätzung der Situation dar und 
erläutern die Möglichkeiten einer Gemeindefusion.

• Die Teilnehmenden können ihre Fragen und Anliegen 
einbringen.

• Das weitere Vorgehen ist aufgezeigt.



Programm

• Ausgangslage

• Finanzielle Situation der Gemeinde – eine Herausforderung!

• Lösungsansätze

• Gemeindefusion – Vorgehen und Auswirkungen

• Fragerunde

• Abschluss

• Apéro



1. Teil
Ausgangslage



Kritische Punkte

• Arbeitsbelastung und Stellenneubesetzung von Behörden und 
Verwaltung 

• Komplettes Fachwissen muss durch kleines Team erarbeitet 
werden 

• Stellvertretungen in Werkdienst und Verwaltung 

• Neue Auflagen produzieren mehr Arbeit 

• Bautätigkeit wird erschwert / kaum Bevölkerungswachstum 

• Finanzielle Situation 

• Aufgaben auslagern möglich, aber was bleibt in Maschwanden?



Legislaturziele und -
programm

Planperiode 2022-2026



Legislaturziele



Legislaturprogramm



Bevölkerungsumfrage
(Durchgeführt 2022)





Bevölkerungsumfrage









SWOT Analysen der 
Behörden

(Positiv und Negativ)



SWOT-Analyse



• Umgebung einladend und 
naturnah

• Kurzer und sicherer
Schulweg

• Kleine, familiäre Schule

• Funktionale und moderne
Schulräume

• Funktionierendes Team

Positiv ("Freude")



• Keine Synergien mit
anderen Schulen (im Ort)

• Grosse Pensen-
schwankungen, dadurch
Gefahr gute Lehrkräfte zu
verlieren

• Starke Schwankungen von 
SuS Zahlen

• Kein finanzieller Spielraum

Negativ ("Anpacken")



SWOT Gemeinde

Positiv („Freude“) Negativ („Anpacken“)

- Dorf- und Vereinskultur wird 

gelebt

- Naturnah

- Schönes Ortsbild

- Familienfreundlich

- Mangelnde Attraktivität 

(Steuern, ÖV, 

Einkaufsmöglichkeiten)

- Finanzierungssituation

- Hoher Investitionsbedarf bei 

gemeindeeigenen 

Liegenschaften

- Hohe Arbeitsbelastung der 

Exekutive und der Verwaltung

H
e
u

te



2. Teil
Finanzielle Situation der 

Gemeinde –
eine Herausforderung!



Finanzhaushalt 
Maschwanden



Blick auf den Finanzhaushalt
Bilanz per 31.12.23 
in TCHF 

Primarschule Politische Gemeinde Konsolidiert

Finanzvermögen 
Umlaufvermögen

613 2’175 2’788

Finanzvermögen 
Anlagevermögen

- 764 764

Verwaltungsvermögen 2’116 4’049 6’165

Total Aktiven 2’729 6’988 9’717

Fremdkapital 2’012 3’590 5’602

Zweckfr. Eigenkapital 717 2’544 3’261

Zweckgeb. Eigenkapital - 854 854

Total Passiven 2’729 6’988 9’717



Blick auf den Finanzhaushalt
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Prognose konsolidierter Gesamtaufwand (Erfolgsrechnung) in TCHF
2023 - 2027

Rechnung 2023 Budget 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027

Finanzausgleichbeiträge 
(FAB) / Weiterleitung 
der FAB wurden hier 
brutto erfasst!



Blick auf den Finanzhaushalt

0 - Allgemeine Verwaltung
17%

2 - Bildung
39%

5 - Soziale Sicherheit
12%

7 - Umweltschutz und 
Raumordnung

9%

Anteile des Gesamtaufwands der Rechnung 2023

0 - Allgemeine Verwaltung

1 - öffentl. Ordnung und Sicherheit

2 - Bildung

3 - Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

4 - Gesundheit

5 - Soziale Sicherheit

6 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung

7 - Umweltschutz und Raumordnung

8 - Volkswirtschaft

9 - Finanzen und Steuern*

* Finanzausgleichbeiträge wurden netto 
erfasst!



Blick auf den Finanzhaushalt
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Konsolidierte Nettoinvestitionen in TCHF 
2023 - 2027

Rechnung 2023 Budget 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027

Wasserleitung Dorfstrasse 
1.7 Mio CHF

Dörflibrücke 
TCHF 900

Wasserreservoir 
ca. 2 Mio CHF

div. Gemeindestrassen
ca. 1.2 Mio CHF

ARA Obfelden
ca. 1.8 Mio CHF 



Blick auf den Finanzhaushalt
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Nettoschuld I je Einwohner in CHF konsolidiert

Nettoschuld I je Einwohner konsolidiert Richtwert

Nettoschuld I pro EW wird als 
Gradmesser für die Verschuldung 
verwendet

Nettoschuld I = + Fremdkapital 
./. Finanzvermögen

Richtwert :
bis CHF 2’500 gilt als tragbar
Ab CHF 5’000 sehr hohe Verschuldung



Blick auf den Finanzhaushalt

Liquide Mittel müssen beschafft 
werden 

Kapitalfolgekosten steigen
(Zinsen + Abschreibungen)

Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, 
Abwasser, Abfall) defizitär

Gebühren müssen erhöht 
werden



Wie werden diese Ausgaben finanziert?



Finanzierung

• Konsolidierter Aufwandüberschuss 2023 von TCHF 23 wird den 
jeweiligen zweckfreien EK belastet

• Konsolidiertes zweckfreies Eigenkapital per 31.12.2023 von 
3.2 Mio CHF bleibt stabil über Planungsperiode

Wie wird das Haushaltsgleichgewicht mittelfristig eingehalten?



Finanzierung
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Finanzierung

31%

11%

6%12%

20%

3%

17%

Konsolidierter Gesamtertrag 2023

Fiskalertrag

Entgelte

übriger Ertrag

übriger Transferertrag

Ressourcenausgleich

Geog.- topogr. SLA

ISOLA

• 40% der Erträge stammen aus 
dem Zürcher Finanzausgleich!

• …inklusive 17% Gelder aus 
dem ISOLA Beitrag…

• Lediglich 31% der Erträge 
machen Steuererträge aus

Finanzausgleichsbeiträge 
wurden netto erfasst



Finanzierung

• ISOLA wird lediglich an Politische Gemeinde 
ausgerichtet

• Primarschule erhält dafür den höheren Steuerfuss 
(höherer Steuerertrag) sowie daran gekoppelt den 
höheren Ressourcenzuschuss

Haushaltsgleichgewicht? ISOLA!



ISOLA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2018 2019 2020 2021 2022 2023
beantragt

prov. 2024

ISOLA-Beiträge in TCHF

ISOLA



Ziel von ISOLA

§ 23 FAG:

Der individuelle Sonderlastenausgleich gleicht besondere 
Lasten einer politischen Gemeinde aus, die 

a. von ihr nicht beeinflusst werden können und

b. weder vom demografischen noch vom geografisch-
topografischen Sonderlastenausgleich abgegolten 
werden. 



Ziel von ISOLA
Ausgleich von: 

• Einmalige Ereignisse (Sturm- oder 
Überschwemmungsschäden)

• Andauernde ausserordentliche Zustände (überproportionaler 
Anteil an Sozialhilfefällen)

«Mit Sonderlasten sind Mehrausgaben gemeint, die nur bei 
einzelnen Gemeinden und nur in einzelnen Bereichen 
(Sonderlasten) anfallen.»

S. 53 Handbuch zum Zürcher Finanzausgleich



Konkrete Probleme mit ISOLA



«Armenhaus» vom Kanton Zürich?

• Unsere Jahresrechnung/Finanzplanung sagt JA

• Unser Angebot sagt NEIN: 
• Bibliothek

• Naturbad

• Dorfstrasse 66 («Alterswohnungen»)

• Mehrzweckgebäude Gerbi

• Höhere Subventionierung der Tagesstrukturen (50% anstelle 33%)

• Museum



Handlungsspielraum und 
Belastung der Bevölkerung

(Steuer- und Gebührensituation)



Verzicht auf Leistungen?

91%

2%
7%

Anteile der konsolidierten Nettoaufwendungen ohne Steuern und 
Ressourcenausgleich 2023

kaum beeinflussbar / nicht
verzichtbar

mässig beeinflussbar / Schwierig
Verzicht

beeinflussbar / Verzicht allenfalls
möglich

• 9% wären allenfalls beeinflussbar 
(gemeindeeigene Wohnungen, 
Naturbad, Mehrzweckgebäude, 
etc.)

• Investitionen sind hier nicht 
eingerechnet! 

• Gemeinde wäre trotz Verzicht 
auf diese 9% auf  den Bezug von 
ISOLA angewiesen, Steuerfuss 
könnte nicht gesenkt werden



Steuerfuss

• Höchster Steuerfuss im Kanton 
Zürich! (Steuerfuss muss auf das 
1.3-fache des Kantonsmittels 
festgelegt werden – aktuell 130%) 
dennoch nicht genügend 
Steuererträge!

• Relative Steuerkraft je Einwohner 
im Jahr 2023: CHF 2’320



Steuerfuss

Tiefe relative Steuerkraft wird durch Ressourcenzuschuss 
ausgeglichen (95% der relativen Steuerkraft des Kantons (2023 
prov. 4’096))

Aufteilung Ressourcenzuschuss 2025 nach Steuerfuss 2023.



Steuerfuss

• 1% = rund CHF 12’500 
(Steuern Rechnungsjahr 2023) 
ohne Ressourcenzuschuss 

• Ressourcenzuschuss für 1 
Steuerprozent bei aktueller 
Steuerkraft und mit 641 EW 
rund CHF 10’050 je 
Steuerprozent
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Steuerertrag Ressourcenzuschuss



Steuer- und Gebührensituation

Maschwanden Mettmenstetten Knonau

Geschätzte Gebührenlast 
Wasser, Abwasser, Kehricht

775 508 440

Steuerfuss 130% 98% 116%

Gemeindesteuer Verh. Tarif 11’720 8’835 10’457

Staatssteuer Verh. Tarif 8’835 8’835 8’835

Total Gebühren und 
Steuerbelastung

20’554 17’669 19’292

117% 100% 109%

Beispielhaushalt 1, Ehepaar in einem Zweipersonenhaushalt, Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
mit einem durchschnittlichen Steuerbaren Einkommen von gemeinsam TCHF 150



Mehr Einwohner als Lösung?

Zürcher Bevölkerungsstand ist in den letzten 10 Jahren um 13 Prozent 
gewachsen. Die Bevölkerungsanzahl von Maschwanden ist in den letzten 
10 Jahren leicht rückläufig. 

Etwas Wachstum ist mit den neuen Bauprojekten nun für Planperiode bis 
2027 zu erwarten, allerdings wird dies nicht ausreichen. 

These: 

1. Kosten für Eigenwirtschaftsbetriebe können durch Gebühren auf mehr 

Haushalte aufgeteilt werden  -> senkt Gebührenlast je Einwohner

2. Wachstum bei gleichbleibender Steuerkraft erhöht den Ressourcenzuschuss! 

-> 1 Steuerprozent wird mehr Wert



Finanzhaushalt 
Maschwanden

Sicht des RPK-Präsidenten



3. Teil
Lösungsansätze



Optionen



Optionen

• Weitermachen, wie bis anhin…

• Reduktion der Ausgaben im Segment «Wunschbedarf»…

• Weitergehende Auslagerung von Aufgaben

• ???

Im Fokus für eine nachhaltige Lösung der Situation:

• Fusion mit einer oder mehreren Nachbargemeinden



SWOT Analyse
(Chancen und Risiken im Hinblick auf eine Fusion)



Chancen ("Ideen")

• Synergien

• Pensensicherheit für 
Lehrkräfte

• Stärkere Finanzen



• Standortgefährdung

• Identitätsverlust im Dorf

• Verlust der Entscheidungs-
kompetenz

• Abhängigkeit

Risiken ("Sorgen")



SWOT Gemeinde

Chancen („Ideen“) Risiken („Sorgen“)

- Gewinn von Verhandlungskraft 

gegenüber anderen 

Institutionen

- Professionalisierung der 

Verwaltung 

- Entlastung des Steuer- und 

Gebührenhaushalts

- «Mitnutzung» des Gemeinde-

angebots von Fusionsgemeinde

- Verlust der örtlichen 

Infrastruktur

- «Minderheit» in den politischen 

Organen

- Verlust des Schulstandorts

Z
u

k
u
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ft



Gemeindefusion –
Vorgehen und 
Auswirkungen



Kanton Zürich
Direktion der Justiz und des Innern
Gemeindeamt

Mittwoch, 17. April 2024, Maschwanden

Evren Somer, Dr. iur., juristischer Sekretär mbA, Gemeinderecht

Alexander Haus, Dr. rer. publ., Abteilungsleiter Gemeindefinanzen

Informationsanlass

«Zukunft Maschwanden»

Inputs seitens Gemeindeamts



GEM EINDEAM T
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Entwicklung der Zürcher Gemeinden

1926 - 2024

Gemeindeart 1926 1975 2024

Politische Gemeinden 180 171 160

Primarschulgemeinden 263 103 28

Sekundarschulgemeinden 97 45 28

Volksschulgemeinden - 42 10

Zivilgemeinden 207 24 -

Armengemeinden 169 - -

Total 916 385 226
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Schlüsselfaktoren der künftigen Gemeindeentwicklung

Anerkannte Ziele der Gemeindeentwicklung

▪ Selbständige Erfüllung der Kernaufgaben 

▪ Demokratische Mitwirkung (Perimeter)

▪ Qualitativ hohes Leistungsangebot

▪ Korrekte und rasche Verfahren

▪ Moderate Steuerbelastung und Gebühren

▪ Identifikation der Einwohner mit ihrer Gemeinde

Mittlere Gemeinden

→ haben bessere Chancen, diese Ziele zu erreichen

Kleinere Gemeinden (bis 2’000 Einwohner)

→ haben zunehmend Probleme, diese Ziele zu erreichen



GEM EINDEAM T
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Gemeindeentwicklung am Beispiel Stammheim

Quelle: Bericht Fusions-Check Stammheim, 2023



GEMEINDEAMT
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Absorptionsfusion („Eingemeindung“)

Aufnehmende 

Gemeinde B
Aufzunehmende 

Gemeinde A

Vor der Fusion:

Nach der Fusion:

Erweiterte 

Gemeinde B



GEMEINDEAMT
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Ablauf der Fusion - 4 Phasen

Urnenabstimmung: 

Grundsatzabstimmung

Urnenabstimmung: 

Zusammenschlussvertrag

Urnenabstimmung: 

Gemeindeordnung

Start neue Gemeinde

Aktuelle Phase



Zuständigkeiten: Fusion Gemeinde A mit B

Grundsatzabstimmung

Abstimmung über 

Zusammenschluss-

vertrag (Art. 84 KV)

Vorabklärungen

Entwurf Zusammen-

schlussvertrag

Gemeindebehörden 

A und B

Stimmberechtigte 

A und B
Regierungsrat

Beitragsgesuch 

an den Kanton 

Beschluss eines 

Staatsbeitrags gem. §§

155 ff. GG + 41 ff. VGG 
Genehmigung  des 

Zusammenschlusses 

§ 153 GG

Gemeindeamtt0

evtl. Vorprüfung



GEM EINDEAM T
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Wie gelingt eine Fusion?

• Fusionen haben dort gute Chancen, wo Gemeinden bereits eng 

zusammenarbeiten (z.B. Gemeinsame Oberstufe, Zweckverbände) 

Bestehende Zusammenarbeitsstrukturen (IKZ wie ZV, Oberstufe) beachten 

und Fusionsperimeter sorgfältig klären

• Gemeinsamkeiten betonen, Aufgaben- und Problemlösungsgemeinschaft, 

Emotionale Faktoren berücksichtigen, auch wenn eine andere Kultur herrscht

• Entscheidend ist das Engagement und Glaubwürdigkeit der beteiligten 

Gemeindebehörden. Fusion als Chance für Zukunft verkünden

• Verwaltungsangestellte miteinbeziehen

• Ein frühzeitiger und breiter Einbezug aller Betroffenen hilft

• Offene und transparente Information (Vor- und Nachteile beim Wort 

nennen)

• Am meisten Erfolg haben Fusionen mit zwei beteiligten Gemeinden

• Innerer Druck
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Wie gelingt eine Fusion?

• Es braucht bei der Grundsatzabstimmung einen JA-Anteil von über 60 % bei einer 

Stimmbeteiligung von über 40 %

• Wirtschaftliche Faktoren: heikel, falls grosse Differenz zw. den Steuerfüssen – im Idealfall 

sinkt der Steuerfuss in beteiligten Gemeinden

• Nettoschulden sollten im Kontext zu den in den letzten Jahren getätigten Investitionen im 

Verwaltungsvermögen verglichen werden

• Gebührenregelung: Erhöhungen bildhaft visualisieren pro fiktive Familie

• Es ist von Vorteil, wenn die zu übernehmende Gemeinde ein Nettovermögen und keinen 

Investitionsnachholbedarf aufweist

• Projektleitung anerkannt und ohne Wechsel während des Prozesses

• Nach einer Grundsatzabstimmung sollte der Zusammenschlussvertrag innert Jahresfrist

zur Abstimmung vorgelegt werden (Stimmung, Medien, Amtsdauer)
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Unterstützung von Gemeindefusionen 

durch das Gemeindeamt

Beratung und Arbeitshilfen

▪ Auskunft Ablauf / Verfahren

▪ Begleitung von Projekten

▪ Musterverträge, Arbeitshilfen, 

Checklisten, Webseite

▪ Auswirkungen auf 

Finanzausgleich

▪ Ermittlung Kantonsbeitrag

▪ Vorprüfung / Genehmigung 

Zusammenschlussvertrag

▪ Vorprüfung / Genehmigung 

Gemeindeordnung

Finanzielle Beiträge (§§ 155 ff. GG)

▪ Beitrag an Projektkosten

▪ Zusammenschlussbeitrag

▪ Entschuldungsbeitrag

▪ Beitrag zum Ausgleich anderer 

Nachteile
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Finanzielle Beiträge Kanton

Kanton unterstützt Fusionen mit folgenden vier Beiträgen

(§§ 155-159 GG):

-

Beitrag an 
Projektkosten 

Pauschaler 
Zusammen-

schlussbeitrag

Beitrag zur 
Verminderung 
Verschuldung

Beitrag zum 
Ausgleich von 

Einbussen beim 
Finanzausgleich



GEM EINDEAM T

68

Verfahren und Unterstützung (1/2)  

Verfahren:

− Gemeindegesetz regelt Berechnung der Beiträge 

− Entscheid wird vom Gemeindeamt getroffen (früher Regierungsrat)

− Entscheid erfolgt einmalig, d.h. umfasst alle Beiträge

− Entscheid erfolgt separat für Projekt der politischen Gemeinden 

und das Projekt der Schulgemeinden 
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Verfahren und Unterstützung (2/2)  

− Zeitpunkt definitiver Entscheid: 

Kurz vor Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag 

− Auszahlung: Gesamter Betrag im Fusionsjahr  

Unterstützung:

− Berechnung des Fusionsbeitrages im Voraus durch Gemeindeamt

− Hilfsmittel (Berechnungstool, Richtlinien und Tool zur Zusammenführung Haushalte) auf der 

Internetseite des Gemeindeamts
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Fusionsmöglichkeiten



Kanton Zürich



Auswirkungen und 
weiteres Vorgehen



Auswirkungen

• Verlust der Gemeindeautonomie

• Verlust Bürgerrecht «Maschwanden»

• Vollständiges Aufgehen in der neuen Gemeinde

• Gleiche Rechte und Pflichten für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der neuen Gemeinde

• ???



• Kontaktaufnahme mit möglichen Fusionspartnern

• Abklärung der Rahmenbedingungen mit dem Kanton

• Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Fusion 
zusammen mit der Bevölkerung

• Entscheid der beiden Behörden über eine allfällige 
Antragstellung an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
(Grundsatzabstimmung)

• Ausbau Informationsangebot zum Thema für die Bevölkerung

Weiteres Vorgehen



Allgemeine Fragerunde





Einladung zum Apéro


